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(Erforderliche Bewerbungsunterlagen - unvollständige Unterrich-
tung des Betriebsrats und Fristbeginn nach § 99 Abs 3 BetrVG)

 

Leitsatz

1. Zu den dem Betriebsrat vorzulegenden Bewerbungsunterlagen nach § 99 Abs 1 Satz 1 BetrVG
gehören auch solche Unterlagen, die der Arbeitgeber anlässlich der Bewerbung über die Person
des Bewerbers erstellt hat.

2. Durch eine offensichtlich unvollständige Unterrichtung des Betriebsrats wird die Wochen-
frist des § 99 Abs 3 BetrVG auch dann nicht in Gang gesetzt, wenn der Betriebsrat zum Zustim-
mungsersuchen des Arbeitgebers in der Sache Stellung nimmt.

Orientierungssatz

Eine Entscheidung über den Feststellungsantrag des Arbeitgebers nach § 100 Abs 2 S 3 BetrVG
kommt nicht mehr in Frage, wenn rechtskräftig über den Zustimmungsersetzungsantrag ent-
schieden worden ist. Die Ausgestaltung des Verfahrens nach § 100 Abs 2 BetrVG zeigt, dass der
Feststellungsantrag des Arbeitgebers von vornherein nur für die Zeit bis zur rechtskräftigen Ent-
scheidung über den Zustimmungsersetzungsantrag zu stellen ist.
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